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Herrn 

Stadtverordnetenvorsteher 

Fabian Wedemann 

Konrad Adenauer Str.25 

35440 Linden         Linden,12.05.2021 

 

 
Änderungsantrag der SPD - Fraktion zur Magistratsvorlage Drucksache Nr. /0148/16-21 
Anpassung der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zum Bau von Solaranlagen in 
Wohngebäuden 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
zur o.g. Magistratsvorlage vom 24.02.2021 lege ich im Namen der SPD - Fraktion den folgenden 
Änderungsantrag vor: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Änderungen: 
Zu §4, Höhe des Zuschusses: 
Der Wortlaut ist durch die folgenden Textpassagen (in ROT) zu ergänzen: 
„Der Zuschuss für Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung beträgt 10 % der 
nachgewiesenen Material- und Lohnkosten bei Ausführung durch einen Unternehmer, und 20 % der 
nachgewiesenen Materialkosten bei Ausführung der Arbeit in 
Eigenleistung, jedoch maximal 520,00 € für Einfamilienhäuser und 390,00 € je versorgter Wohnung 
bei Zwei- und Mehrfamilienhäusern, mindestens jedoch 520,00 € 
Der Zuschuss für Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung beträgt 100,00 € pro installiertem 
kWp (Kilowatt - Peak), jedoch maximal 1000 Euro. 
Der Zuschuss für (Batterie-)Speicher zur Stromspeicherung beträgt 150 Euro pro kW (Kilowatt), 
jedoch maximal 750 Euro. 
Der Zuschuss wird auch für (Batterie-)Speicher zur Stromspeicherung gewährt, die 
nachträglich an bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen installiert werden.“ 
 

Die Haushaltsansätze der Kostenstelle 10620101 (Wohnbauförderung) werden durch den 
Magistrat entsprechend angepasst.   
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Begründung: 
Um für Linden die Klimaneutralität zu realisieren, muss sich auch bei der Energieversorgung einiges 
ändern. 
Das größte Potenzial liegt hier, neben der Einsparung von Energie, im Ausbau von Solar- und 
Photovoltaik - Anlagen und hier besonders in der Nutzung privater Dachflächen. 
Die vorgenannten Änderungen zur Anpassung der vorliegenden Richtlinie soll die Eigentümer bei 
Investition in Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern unterstützen und zusätzlich Anreize zur Nutzung 
der auf dem eigenen Dach genutzten Energie schaffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Gudrun Lang 

Fraktionsvorsitzende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


